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Schon wahrend der Verhandlungen habenwtr die SlcbersteUung des freien 
und unbeachrlnkten Hochschulzuganges sowie ein konkretes Konzept f(1r die 
rein manueUeOberprof'ung der Fertigkeiten der Studlenwerber(fnnen) 
gefordert.. .... , , 
DJe im wrJIegendea Entwurfdarg~ LGsungelner' ErglnzungsprOfung ohne 
nlhereAusfObnmg. wie dlef(1r diese StudtenrlchtuDgerfordedlehen 
spezlfl8Chen Etgn~en und Fertlgkelten definiert 81ndund 4berprOft werden 

. ~ aoJlea,'wtnlVOO·UD8 entschieden abgelehnt. : .... ;:. , . 
. FemerfOrdern WIrdte Aufnahme der KIadegung.daßdfese,PrilfuDgmcht als 
instrumentarium. filr elnewiDkOrliehe Begreomng der,Zahl der' ", 
StudienanfAnger:dlent (Besonderer TelI.SelteSl • 

.. 

. 2.NSm ........ JDt;da ...... YQIlPcIlfa-i 
Diefnl8(4)und 114(3) angesetzten Frfstenzur zweiten WlededJolUDg einer I 
Prllfungaaeh frOhestens eechsMonatenbewltken In einem eostraff f 

organisierten und atunden1nten.8iven. StudIum erhebltche StudIen-
verzögerungen 80Wle eine mOgJiche Reduzlerung.der StudlenanfAager. 
WirJelmen daher den derzeitigen Entwurf ab und fOrdern eine Reduzierung 
der. Reprobationafrist far die'zwelte Wiederholung VOll PrOfungen auf maximal 
drei Monate. . 
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3. WarteJjste und Anrecltenbarkeit des Hlmanme<UrJnstud1"ms 

Die derzeitige und noch wachsende große Zahl von promovierten Medizinern 
auf den Wartelisten für den Universitätslehrgang für Zahn-. Mund- und 
Kieferheilkunde kann unmöglich in der Zeit der Übergangsregelung und kaum 
völlig objektiv durch den Universitätslehrgang bewältigt werden. Ferner 
existieren keinerlei Lösungsvorschläge wie der Studienzugang für Absolventen 
des Humanmedizin-studiums bis 1997 (Beginn des ß. Studienabschnitt) 
geregelt werden soll. 
Wir fordern daher die verbindliche Anrechenbarkeit oder eine Weiterführung 
des Universitätslehrganges für Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde.-
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